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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Dans un climat sociétal tendu lié à la pandémie de Covid-19, l'année 2020 a fait l'objet
d'une recrudescence du nombre de menaces proférées à l'encontre de
parlementaires et des autorités fédérales. Selon des données de Fedpol publiées par
Le Temps et l'Aargauer Zeitung, 885 messages «litigieux» ont été enregistrés, soit trois
fois plus qu'en 2019. Parmi ceux-ci, 64 missives ont été considérées comme des
«dangers potentiels». Dans le Temps, la porte-parole de Fedpol soulignait qu'au-delà
de l'augmentation, c'est «le ton qui est devenu beaucoup plus agressif». La police
fédérale tente en général d'entrer en contact avec les auteurs et autrices de ces lettres
lorsqu'elle l'estime nécessaire. Cependant, il revient aux parlementaires de déposer de
leur propre chef une plainte pénale en cas de menaces considérées comme graves. Ce
fut le cas de la conseillère nationale vaudoise Isabelle Chevalley. Au soir du refus de
l'initiative sur les multinationales responsables, qu'elle combattait, la verte-libérale
recevait des menaces de mort par courriel: «Sie werden Weihnachten nicht mit ihrer
Familie verbringen. Wir werden Sie fesseln, Ihre Knochen zerquetschen und Ihr Blut
trinken» ainsi que «Nehmen Sie diese Worte ernst, Sie haben noch nie einen Feind wie
ich gekannt». Devant la violence de ces propos, elle portait plainte. L'auteur des
menaces, un employé de vente de 23 ans déjà condamné auparavant pour des faits
similaires, a rapidement été retrouvé par la police et condamné à une amende de CHF
300 et une peine pécuniaire de CHF 1500 avec sursis. Le cas d'Isabelle Chevalley n'est
pas isolé et les témoignages ne manquent pas. Selon le Temps, plusieurs membres du
Conseil fédéral auraient déjà été menacés de mort. Une enquête de la RTS réalisée en
2019 révélait que 58 pour cent des parlementaires disaient avoir déjà reçu des
menaces, à différents degrés de gravité, alors que 78 pour cent affirmaient se faire
couramment insulter, que ce soit via des lettres, par courriel ou sur les réseaux sociaux.
Si le problème ne date pas d'hier, il semble s'accentuer lorsque certains thèmes
divisant l'opinion public se retrouvent sur le devant de la scène politique et médiatique.
Durant la crise migratoire de 2015 et 2016, Fedpol avait en effet déjà constaté un
nombre important de messages de haine à l'encontre du corps politique.
En 2020, les restrictions liées à la pandémie auraient ainsi provoqué le ras-le-bol de la
population et l'augmentation des menaces. Les tensions n'ont pas disparu avec le
passage à la nouvelle année. Au contraire, elles semblent avoir été attisées par les
nouvelles restrictions imposées en janvier par le Gouvernement. Le 12 février 2021,
Magdalena Martullo-Blocher reprochait dans la NZZ au Conseil fédéral d'avoir
«introduit une dictature». Les multiples critiques envers le Conseil fédéral, qui
émanaient en particulier du PLR et de l'UDC, poussaient Karin Keller-Sutter et Guy
Parmelin à prendre conjointement la parole dans une interview accordée à la Schweiz
am Wochenende. Ils y soulignaient la dangerosité de «s'attaquer aux personnes et aux
institutions», soulignant que cela met la démocratie à mal. Des parlementaires
confiaient au Temps craindre que ces joutes verbales, parfois violentes, poussent
certaines personnes à passer à l'acte, mentionnant les événements survenus en janvier
2021 aux États-Unis lors de l'attaque du Capitole. Selon le journal romand, la police
fédérale aurait en tout cas sensiblement renforcé la sécurité des membres du
Gouvernement. 
Pour assurer une meilleure protection des membres du Conseil fédéral, du Parlement
ainsi que des tribunaux fédéraux et des procureurs du Ministère public, la conseillère
nationale Jacqueline De Quattro a déposé en novembre 2020 une motion demandant la
poursuite d'office des auteurs et autrices de menaces. Cela est actuellement le cas
seulement si les menaces sont proférées dans le cadre d'un événement officiel. Parmi
les cosignataires de la motion figure Isabelle Chevalley. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2022: Rechtsordnung

Im Jahr 2022 standen im Themenbereich Rechtsordnung mehrere grosse zivil- und
strafrechtliche Gesetzesrevisionen auf der Agenda, so etwa die beiden langjährigen
Grossprojekte zur Verbesserung der Praxistauglichkeit der Straf- und der
Zivilprozessordnung. Beide Gesetze waren in den 2000er-Jahren geschaffen worden,
um die bis dahin verschiedenen kantonalen Verfahrensregeln schweizweit zu
vereinheitlichen. Knapp zehn Jahre nach Inkrafttreten wurden die beiden
Prozessordnungen – nicht zuletzt in Reaktion auf zahlreiche parlamentarische
Vorstösse – einer Gesamtschau unterzogen und wo nötig überarbeitet. 

Bei der Revision der Strafprozessordnung, die im Sommer 2022 abgeschlossen wurde,
blieb der ganz grosse Wurf nach umfangreichen Debatten letztlich aus. Mit seinem
Hauptanliegen, der Einschränkung der Teilnahmerechte, konnte der Bundesrat nicht
beide Parlamentskammern überzeugen, weshalb die heutige Regelung bis auf Weiteres
unverändert bestehen bleibt. Die Regierung hatte mit der Möglichkeit, Beschuldigte
unter gewissen Umständen von den Einvernahmen mitbeschuldigter Personen
auszuschliessen, verhindern wollen, dass mehrere Beschuldigte ihre Aussagen einander
anpassen können. Das in der juristischen Praxis festgestellte Problem, das gemäss
Bundesrätin Karin Keller-Sutter einer der Hauptauslöser für die Vorlage gewesen war,
blieb damit ungelöst. Dennoch wurden an der Strafprozessordnung viele punktuelle
Neuerungen vorgenommen, etwa bei den Grundlagen zur Erstellung von DNA-Profilen
oder bei den Verfahrensrechten. Das vom links-grünen Lager aufs Tapet gebrachte
Konzept der restaurativen Gerechtigkeit wurde zwar im Zuge dieser Revision noch
abgelehnt, ist aber damit nicht vom Tisch: Mit der Annahme einer entsprechenden
Motion der RK-SR beauftragten die eidgenössischen Räte den Bundesrat, eine
Gesetzesgrundlage zur Verankerung der «justice restaurative» in der
Strafprozessordnung auszuarbeiten.

Bei der Revision der Zivilprozessordnung schlug das Parlament die wichtigsten Pflöcke
ein, wenngleich Ende 2022 noch einige Differenzen bestanden. So wurden
verschiedene Massnahmen getroffen, um die Prozesskosten zu senken und so den
Zugang zum Gericht zu erleichtern. Zudem sollten Erleichterungen in der
Verfahrenskoordination sowie die Stärkung des Schlichtungsverfahrens die Effizienz der
Prozesse steigern. Im Parlament waren vor allem die Frage der zulässigen
Verfahrenssprachen an kantonalen Gerichten sowie eine Lockerung der
Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen gegen Medien hoch umstritten. Gegen
den Willen des Bundesrats setzten die eidgenössischen Räte durch, dass es einfacher
sein soll, die Veröffentlichung von rufschädigenden Medienberichten mittels
superprovisorischer Verfügung vorläufig zu verhindern. Erfolgreich war der Bundesrat
hingegen mit seinem Ansinnen, die Einrichtung internationaler Handelsgerichte in den
Kantonen zu fördern: Den Kantonen ist es künftig freigestellt, in internationalen
Handelsstreitigkeiten an ihren Gerichten auch Englisch und alle Schweizer
Landessprachen als Verfahrenssprachen zuzulassen.

Begleitet von einer regen gesellschaftlichen Debatte begannen die eidgenössischen
Räte die Beratung der Revision des Sexualstrafrechts. Der aus der Harmonisierung der
Strafrahmen herausgetrennte Entwurf war in der Vernehmlassung grundsätzlich positiv
aufgenommen worden und der Reformbedarf war auch in der Gesellschaft nahezu
unbestritten. In einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage hielten nur 13 Prozent der
Befragten die geltenden Normen für ausreichend. Mit dem neuen Sexualstrafrecht soll
etwa der Straftatbestand der Vergewaltigung neu definiert werden, so dass nicht mehr
nur Frauen davon betroffen sein können und dass keine Nötigung mehr vorausgesetzt
wird. Hauptstreitpunkt war sowohl im Parlament als auch ausserhalb, ob anstelle von
abgenötigten sexuellen Handlungen neu Handlungen «gegen den Willen» des Opfers
oder «ohne Einwilligung» des Opfers unter Strafe stehen sollen. Während sich der
Bundesrat und der Ständerat als Erstrat für die sogenannte Widerspruchslösung («Nein
heisst Nein») aussprachen, schwenkte der Nationalrat als Zweitrat auf die
Zustimmungslösung – die in der gesellschaftlichen Debatte lautstark geforderte «Nur-
Ja-heisst-Ja»-Variante – um. Der Ball liegt 2023 wieder beim Ständerat. Wie die APS-
Zeitungsanalyse zeigt, war die Reform des Sexualstrafrechts ein Treiber der medialen
Debatte im Bereich Rechtsordnung: Über den Jahresverlauf waren im April, im Juni
sowie gegen Ende Jahr drei kleine Spitzen in der Medienaufmerksamkeit zu
verzeichnen, als jeweils die Stellungnahme des Bundesrats und die Behandlung in den

BERICHT
DATUM: 31.12.2022
KARIN FRICK
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beiden Parlamentskammern aktuell waren.

Im Bereich Innere Sicherheit trat Anfang Juni 2022 das Bundesgesetz über präventiv-
polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) in Kraft. Obwohl sich
Bundesrat und Parlament bei der Ausarbeitung des PMT-Gesetzes aus
Menschenrechtsbedenken gegen die Präventivhaft als zusätzliche Massnahme
entschieden hatten, beschäftigte diese die eidgenössischen Räte auch nach
Inkrafttreten des Gesetzes weiter. Eine 2020 eingereichte parlamentarische Initiative,
die eine gesicherte Unterbringung für staatsgefährdende Personen forderte, wurde erst
in der Wintersession 2022 erledigt. Derselbe Casus Belli – die fragliche Vereinbarkeit
mit den Menschenrechten – lag auch der umstrittenen Abschreibung einer Motion zur
Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in Folterstaaten zugrunde. Ein
rechtsbürgerlicher Teil des Parlaments wollte sich nicht damit abfinden, dass der
Bundesrat die Motion nicht umgesetzt hatte. Die Regierung hatte argumentiert, dass
eine Umsetzung nicht opportun sei, da die Motion den Bruch von zwingendem
Völkerrecht gefordert habe. Beide Räte stimmten letztlich aber der Abschreibung zu. 

Mit Ausnahme des Sexualstrafrechts bewegte sich die Medienberichterstattung über
den Bereich Rechtsordnung recht gleichförmig auf eher tiefem Niveau übers Jahr 2022
(vgl. Abbildung 1: Anteil Zeitungsberichte pro Monat). Insgesamt erhielt der Bereich
Rechtsordnung im Jahr 2022 deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit als in den
Vorjahren (vgl. Abbildung 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). Zum einen stand 2022
keine Volksabstimmung im Bereich Rechtsordnung an und die in den vergangenen
Jahren virulente Diskussion über die Corona-Massnahmen war 2022 deutlich weniger
relevant. Zum anderen vereinnahmten der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen
Debatten über die Aufnahme von Flüchtenden, über Sanktionen und Neutralität sowie
über eine drohende Energiekrise einen Grossteil der Medienaufmerksamkeit. Der
Bereich Rechtsordnung war davon nur marginal tangiert. 2

Grundrechte

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 3

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 4

Die Terrorismusbekämpfung umfasse, führte Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) als
Berichterstatter der SiK-SR in der Wintersession 2019 vor dem Ratsplenum aus, die drei
Elemente des Nachrichtendiensts, der strafrechtlichen Instrumente und der
polizeilichen Instrumente. Da der Ständerat die Vorlage zur Verstärkung des
strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus gerade eben an die Kommission
zurückgewiesen habe, müsse man das mit jener über die polizeilichen Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) wohl auch tun, weil «die beiden Vorlagen eine
Gesamtheit» bildeten, folgerte Jositsch. Der entsprechende Antrag auf Rückweisung
mit dem Ziel, die beiden Vorlagen dann gemeinsam behandeln zu können, stammte von
Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) und wurde von der Mehrheit der Kantonskammer mit
34 zu 10 Stimmen unterstützt.
Um überhaupt über die Rückweisung befinden zu können, hatte der Rat aber zuerst auf
das Geschäft eintreten müssen. In der Eintretensdebatte hatte Ständerat Thomas
Minder (parteilos, SH) deutliche Worte für das seiner Meinung nach zu lasche
«Kuschelgesetz» gefunden. Obwohl er «von diesen präventiven Soft-Massnahmen nicht
begeistert» sei, seien sie immerhin «besser als gar nichts», hatte er seine Absicht
begründet, dennoch einzutreten. Sowohl Kommissionssprecher Jositsch als auch
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatten der Kritik entgegengesetzt, man habe die
innerhalb der Grenzen des Rechtsstaats gelegenen Möglichkeiten ausgeschöpft. Die von
Minder geforderte Präventivhaft für terroristische Gefährderinnen und Gefährder
bedeute letztlich, Personen aufgrund ihrer Gesinnung zu inhaftieren. «Man muss sich
immer überlegen, wie es wäre, wenn ein solches Instrument in den Händen des
politischen Gegners wäre. Das möchte ich mir also nicht unbedingt vorstellen müssen»,
so die Justizministerin. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK

Nachdem die SiK-SR das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) unter Berücksichtigung eines Mitberichts der RK-SR
erneut beraten, ihren Standpunkt aber nur minimal angepasst hatte, widmete sich in
der Frühjahrssession 2020 der Ständerat als Erstrat dem Geschäft. Wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) einleitend anmerkte, habe die
sicherheitspolitische Kommission weitgehend das Konzept des Bundesrates
übernommen. Die beiden Streitpunkte der Vorlage waren der Hausarrest und die
Altersgrenze für die Massnahmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2020
KARIN FRICK
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Beim Hausarrest, der als ultima ratio dienen soll, wenn andere, mildere präventiv-
polizeiliche Massnahmen wie ein Kontakt- oder Rayonverbot nicht gewirkt haben, sah
der Entwurf des Bundesrates die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmen aus
medizinischen Gründen, zu Erwerbs- und Bildungszwecken, zur Ausübung der
Glaubensfreiheit und zur Wahrnehmung von familiären Verpflichtungen vor. Während
die grosse Mehrheit der konsultierten RK-SR dieses Konzept unterstützt hatte,
beantragte die Mehrheit der vorberatenden SiK-SR die Streichung aller
Ausnahmegründe bis auf die medizinischen Gründe. Sie wollte der Öffentlichkeit den
bestmöglichen Schutz vor gefährlichen Personen bieten, denn Hausarrest komme
überhaupt erst in Frage, wenn von einer Person eine konkrete Gefahr ausgehe und
diese gegen mildere Massnahmen bereits verstossen habe. Eine Minderheit Dittli (fdp,
UR) beantragte hingegen, bei der bundesrätlichen Version zu bleiben, da Ausnahmen
einerseits nur aus wichtigen Gründen gewährt werden könnten und somit kein
genereller Anspruch darauf bestehe und da andererseits der Verzicht auf diese
Möglichkeiten den Hausarrest einer Präventivhaft sehr nahe kommen lasse, was im
Hinblick auf die EMRK problematisch wäre. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte,
dass der Hausarrest, um die Verhältnismässigkeit zu wahren, die Kontakte zur
Aussenwelt und das soziale Leben nicht unnötig einschränken dürfe und dass sie
überdies durch die Ausnahmen keine Sicherheitslücken befürchte. Weiter sah der
Entwurf des Bundesrates vor, den Hausarrest auf maximal neun Monate zu begrenzen,
was auch eine Minderheit Juillard (cvp, JU) so handhaben wollte. Die
Kommissionsmehrheit schlug ihrem Rat stattdessen eine unbegrenzte
Verlängerungsmöglichkeit vor, mit dem Argument, die Massnahme müsse so lange
aufrechterhalten werden können, bis die betroffene Person nicht mehr gefährlich sei.
Justizministerin Keller-Sutter erachtete die unbefristete Dauer jedoch als nicht
verhältnismässig und wahrscheinlich auch nicht EMRK-konform. In beiden Fragen folgte
die Ratsmehrheit schliesslich den Minderheitsanträgen und liess es beim
bundesrätlichen Entwurf bewenden.
Diskussionsbedarf bestand zum Zweiten noch bei der Frage, auf Personen welchen
Alters die präventiv-polizeilichen Massnahmen angewendet werden können. Während
der Bundesrat eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Hausarrest und von 12 Jahren für
die übrigen Massnahmen vorgesehen hatte, beantragte eine Minderheit Zopfi (gp, GL),
die Grenze für alle PMT-Massnahmen bei 18 Jahren festzulegen, blieb damit jedoch
chancenlos. Die Ratsmehrheit blieb auch hier bei der bundesrätlichen Version, weil
durchaus auch Minderjährige radikalisiert sein und terroristische Aktivitäten planen
oder ausführen könnten, so die Argumentation der Justizministerin. Sie versicherte
gleichzeitig, dass bei Minderjährigen in der Interessenabwägung erzieherischen und
Kindesschutzmassnahmen grundsätzlich Vorrang vor präventiv-polizeilichen
Massnahmen beigemessen werde.
In den grossen Streitpunkten auf der Linie des Bundesrates verbleibend hiess der
Ständerat die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 35 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen gut und stimmte der Abschreibung diverser Vorstösse stillschweigend
zu. 6

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT). In der
langen Eintretensdebatte wurden die grundsätzlichen Fragen erörtert, ob die
vorgesehenen Massnahmen mit den Menschenrechten vereinbar seien und ob es sie
überhaupt brauche. Während die Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen und der
Sozialdemokraten beide Fragen entschieden verneinten, zeigte sich die bürgerliche
Ratsseite sowohl von der Notwendigkeit als auch von der Völkerrechtskonformität des
Gesetzes vollkommen überzeugt. GLP-Nationalrätin Katja Christ (glp, BS) beantragte
Nichteintreten, weil die Gesetzesvorlage die Schweiz nicht sicherer mache, sondern
den Rechtsstaat untergrabe. «Rund achtzig Nichtregierungsorganisationen sowie
namhafte Straf- und Völkerrechtler» seien sich darin einig, dass mit den geplanten
Massnahmen «eine Grenze überschritten» werde, nahm Christ auf die mediale
Diskussion im Vorfeld der Ratsdebatte Bezug und warnte pathetisch: «Die Freiheit
stirbt mit Sicherheit». Ins gleiche Horn blies Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp,
ZH), die das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen wollte. Sie forderte, die unklare
Definition des Gefährders müsse überarbeitet werden, «denn weder Sie noch sonst
jemand kann das Gegenteil beweisen, wenn ihr oder ihm vorgeworfen wird, potenziell
gefährlich zu sein.» Gerade die Grundrechte seien «unser stärkstes Schutzschild» im
Kampf gegen den Terrorismus und sie hoffe deshalb, dass die öffentliche Kritik der
Menschenrechtsbeauftragten des Europarats sowie der UNO-Sonderberichterstatter
«in diesem Saal etwas bewegt» habe. Dasselbe postulierte die Sozialdemokratin
Franziska Roth (sp, SO), die ebenfalls einen Rückweisungsantrag stellte. Das Gesetz
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gefährde «das, was wir eigentlich vor Terrorismus schützen wollen, und das ist, gelinde
gesagt, Stumpfsinn», polterte sie. Der Bundesrat müsse die vorgeschlagenen
Massnahmen – insbesondere jene, die Kinder und Jugendliche betreffen, was «der
Schweiz nicht würdig» sei – deshalb auf Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung und
mit dem Völkerrecht sowie auf ihre Notwendigkeit prüfen und einen Mitbericht der RK-
NR einfordern. Kommissionssprecher Mauro Tuena (svp, ZH) plädierte dagegen für
Eintreten und gegen die Rückweisungen, denn die Verschärfungen seien angesichts der
terroristischen Bedrohungslage dringend notwendig. «Mit diesen Präventivmassnahmen
können Menschenleben gerettet werden», appellierte er an das Ratsplenum. SVP-
Fraktionssprecher Jean-Luc Addor (svp, VS) erklärte, die Schweiz befinde sich
gegenüber dem Terrorismus in einer «Situation der legitimen Selbstverteidigung» und
dass Kinder von Terrorgruppen benutzt würden, sei «eine traurige Realität». Dass
internationale Menschenrechtsinstitutionen die Schweiz öffentlich kritisiert hatten,
oder in seinen Worten sich «mit mindestens zweifelhafter Legitimität» für
«berechtigt» gehalten hätten, den Volksvertretern eines souveränen Staats «eine
Predigt zu halten» und ihnen zu «erklären», was sie tun dürften und was nicht,
bezeichnete er indes als «einigermassen originell». FDP-Sprecher Rocco Cattaneo (fdp,
TI) hob hervor, dass mit diesem Gesetz die kantonalen und kommunalen Polizeikorps
«endlich» die Möglichkeit erhielten, schnell zu reagieren. Alois Gmür (cvp, SZ) legte die
Position der Mitte-Fraktion so dar, dass es eben «gewisse Opfer» brauche, «wenn man
tatsächlich mehr Sicherheit will», worauf ihm SP-Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) die
rhetorische Frage stellte, ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, «dass man alle Männer
von 15 bis 50 Jahren präventiv unter Hausarrest stellen würde, um die Anzahl der
Delikte gegen Leib und Leben auf nahezu null zu reduzieren». Mit vielen Fragen
konfrontiert wurde auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in ihrem Votum die
Notwendigkeit der Vorlage betonte und mehrfach bekräftigte, der Bundesrat habe die
Grundrechtsfragen «vertieft und sorgfältig geprüft». Die international geäusserten
Bedenken teile sie nicht und erachte sie als «unbegründet», erläuterte sie. Es handle
sich dabei um «eine politische Stellungnahme», die aber «rechtlich nicht sehr präzis»
und eher «Ausdruck einer allgemeinen Sorge» gewesen sei.
Nach einem langen, veritablen Schlagabtausch zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager trat der Nationalrat schliesslich mit 107 zu 84 Stimmen bei einer
Enthaltung auf das Geschäft ein. Die beiden Rückweisungsanträge wurden mit 85 zu 106
Stimmen (1 Enthaltung) respektive 85 zu 105 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt. Es
standen sich dabei das links-grün-grünliberale und das bürgerliche Lager jeweils
geschlossen gegenüber. In der Detailberatung brachte das links-grüne Lager etliche
Minderheitsanträge zur Abschwächung der Vorlage ein, die allesamt scheiterten.
Ebenso erfolglos blieb der einzige Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit, die
einen neuen Artikel zur sogenannten gesicherten Unterbringung von Gefährdern (GUG)
einbringen wollte. Mit diesem Artikel könnten «klar Leben gerettet werden»,
argumentierte Kommissionssprecher Tuena, während die Kommissionsminderheit um
Beat Flach (glp, AG) betonte, diese Massnahme sei nicht EMRK-konform. Auch nach
Ansicht des Bundesrates gehe eine solche Präventivhaft – im Gegensatz zum Hausarrest
als ultima ratio – «tatsächlich zu weit», weshalb der Bundesrat trotz Bitten der Kantone
ausdrücklich auf die GUG verzichtet habe, wie die Justizministerin ausführte. Mit 113 zu
78 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte der Nationalrat der Minderheit und lehnte die
Präventivhaft ab – dies, weil sich hier zusätzlich zur links-grünen Ratsseite auch die
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion zum Nein-
Lager gesellten. Somit nahm die grosse Kammer die inhaltlich unveränderte Vorlage – es
wurden jedoch einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen – in der
Gesamtabstimmung mit 111 zu 86 Stimmen ohne Enthaltungen an. Abgelehnt hatten das
Gesetz die geschlossenen Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen sowie
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (svp, SZ). 7

Sowohl Bundesrätin Karin Keller-Sutter als auch Daniel Jositsch (sp, ZH) als Sprecher
der SiK-SR beantragten im Ständerat die Ablehnung einer Motion der SVP-Fraktion zum
Umgang mit staatsgefährdenden Personen. Sie argumentierten, dass eine Ausweisung
von Personen, welche die innere und äussere Sicherheit der Schweiz gefährden, bereits
nach geltendem Recht möglich sei. Im Rahmen des von beiden Räten gutgeheissenen
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT)
würden weitere Instrumente wie beispielsweise die Ausschaffungshaft für
ausgewiesene Gefährderinnen und Gefährder eingeführt, so die Justizministerin.
Darüber hinaus sei die Forderung nach einer Präventivhaft in Bezug auf die EMRK-
Konformität problematisch. Eine Minderheit Salzmann (svp, BE) beantragte die
Annahme der Motion. Wie Salzmann im Ständeratsplenum erklärte, sei es doch die
Pflicht des Parlaments, die Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen zu schützen. Mit
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den bestehenden Instrumenten sei dies präventiv jedoch nicht möglich, weshalb
weitere Massnahmen dringend nötig seien, um «die potenziellen Täter dingfest zu
machen». Dem Mehrheitsantrag folgend lehnte die Kantonskammer den Vorstoss in der
Herbstsession 2020 mit 30 zu 5 Stimmen ab. 8

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 59.6 Prozent hiess eine solide Mehrheit von 56.6
Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung das Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) in der Referendumsabstimmung vom
13. Juni 2021 gut. Einzig der Kanton Basel-Stadt sprach sich mit einem Ja-Anteil von 45.1
Prozent mehrheitlich gegen das Gesetz aus. Hohe Zustimmung erfuhr die Vorlage
derweil in der Romandie, insbesondere im Wallis (65.0%), in Freiburg (63.6%), in
Neuenburg (62.0%) und im Jura (61.0%). In den Medien wurde gemutmasst, dass die
Westschweiz aufgrund der Nähe zum von Terroranschlägen stark betroffenen
Frankreich das Gesetz eher für notwendig gehalten habe, während in der
freiheitsliebenden Deutschschweiz die staatlichen Grundrechtseingriffe kritischer
beurteilt worden seien.
Die schweizweite Zustimmung blieb damit etwas hinter den von den vorhergehenden
Umfragen geschürten Erwartungen zurück. Wie die Presse berichtete, habe es das
Nein-Lager kurz vor dem Abstimmungstermin doch noch geschafft, seinen Bedenken
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit der Massnahmen verstärkt Gehör zu verschaffen. So
zeigte sich die Waadtländer Grünen-Nationalrätin Léonore Porchet gegenüber «Le
Temps» erfreut, dass man der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Vorfeld
der Abstimmung einige Klarstellungen zu umstrittenen Punkten im Gesetz abringen
konnte, etwa die Bekräftigung, dass Aktivistinnen und Aktivisten sozialer Bewegungen
nicht vom Gesetz betroffen sein werden. Nichtsdestotrotz kündigten die Grünen
bereits am Abstimmungssonntag an, eine parlamentarische Initiative einreichen zu
wollen, mit dem Ziel, die umstrittene, in ihren Augen zu unklar gefasste
Terrorismusdefinition zu konkretisieren. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International betonten, nun die konkrete Anwendung des Gesetzes genau im Auge zu
behalten und Menschenrechtsverletzungen gegebenenfalls anzuprangern. Die NZZ
wertete das Ergebnis denn auch als «grossen Vertrauensbeweis gegenüber der Polizei»;
immerhin habe die Bevölkerung ein Gesetz angenommen, das der Polizei in zentralen
Punkten einen grossen Spielraum lasse. «Die Bürgerinnen und Bürger gehen
offenkundig davon aus, dass von den Befugnissen menschenrechtskonform und
verhältnismässig Gebrauch gemacht wird – und die Gerichte nötigenfalls korrigierend
eingreifen», kommentierte die Zeitung. Die Befürwortendenseite zeigte sich indessen
zufrieden mit dem Resultat. Die Schweiz könne damit eine Lücke in ihrer
Terrorismusabwehr schliessen, erklärte Justizministerin Keller-Sutter gegenüber den
Medien. 
Noch nicht geschlagen geben wollte sich aus dem unterlegenen Lager die Piratenpartei.
Sie hoffte, berichteten «L'Express» und «Le Nouvelliste», dass die Abstimmung
wiederholt werden würde. So seien beim Bundesgericht rund 600 Beschwerden gegen
die Abstimmung eingereicht worden, die monierten, das Bundesbüchlein sei nicht
objektiv gewesen, habe keine klare Meinungsbildung ermöglicht, irreführende
Informationen enthalten und wichtige rechtliche Konsequenzen des Gesetzes
verschwiegen.

Abstimmung vom 13. Juni 2021

Beteiligung: 59.6%
Ja: 1'811'795 (56.6%)
Nein: 1'390'383 (43.4%)

Parolen:
– Ja: EVP, FDP (1*), KVP, Libertäre Partei, Mitte (Junge Mitte: 1*), Piratenpartei, SVP (2*;
JSVP: 2*), BastA!, CSP OW, PCSI JU
– Nein: GLP, GP, PdA, SD, SP, Jungfreisinnige; VPOD, Amnesty International, Chaos
Computer Club, Demokratische JuristInnen Schweiz (DJS), Digitale Gesellschaft,
Ensemble à Gauche, GSoA, Greenpeace, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
Jugendverbände (SAJV), Schweizerischer Friedensrat, Solidarité sans frontières, Verein
«Freunde der Verfassung»
– Stimmfreigabe: EDU; SSV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 9
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In der Herbstsession 2021 überwies der Nationalrat mit 120 zu 66 Stimmen ein 2019
eingereichtes Postulat Vitali (fdp, LU) – in der Zwischenzeit übernommen von Marcel
Dobler (fdp, SG) – mit der Forderung nach einem verhältnismässigen BÜPF. Als
unverhältnismässig sah der Postulant konkret die Pflichten an, die Anbieterinnen von
Fernmeldedienstleistungen durch das BÜPF auferlegt werden, sowie die dadurch
verursachten Kosten. Insbesondere für KMU seien diese Pflichten schwer stemmbar,
weshalb eine Entlastung geprüft werden müsse. Der Bundesrat soll in einem Bericht
Massnahmen aufzeigen, wie das BÜPF KMU-freundlicher umgesetzt werden könne. Der
Bundesrat hatte in diesem Postulat keinen Mehrwert gesehen und aus diesem Grund
dessen Ablehnung beantragt. Im Ratsplenum hatte Justizministerin Karin Keller-Sutter
zuvor ausgeführt, dass gegenwärtig vier Kategorien von Mitwirkungspflichtigen im
Gesetz verankert seien. Jedes KMU könne einen Herabstufungsantrag stellen und werde
mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Pflichtenreduktion erhalten. 10
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In der Herbstsession 2022 folgte der Nationalrat mit 103 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dem Antrag des Bundesrates und stimmte der Abschreibung der Motion
Regazzi (mitte, TI) für eine «Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre
Herkunftsländer, unabhängig davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», zu. Die
vorberatende SPK-NR hatte ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen empfohlen, dem Antrag des
Bundesrates stattzugeben. Neben der im bundesrätlichen Bericht ausführlich
dargelegten rechtlichen Unmöglichkeit, die Motion umzusetzen, betonte die
Kommissionsmehrheit, beim Grundrechtsschutz dürfe nicht mit zweierlei Mass
gemessen werden: «Ein wahrer Rechtsstaat muss auch seine Feindinnen und Feinde
rechtskonform und gemäss seinen Werten behandeln», schrieb sie in der
Medienmitteilung. Im Ratsplenum erklärte Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO),
der Bundesrat habe sich darüber hinaus bereit erklärt, im Umgang mit verurteilten
Terroristinnen und Terroristen, die aufgrund des Non-Refoulement-Gebots nicht
ausgeschafft werden können, alle rechtlich zulässigen Mittel zur Wahrung der Sicherheit
der Schweiz auszuschöpfen. Justizministerin Karin Keller-Sutter ergänzte, man prüfe im
Einzelfall, ob vom Herkunftsstaat die diplomatische Zusicherung erlangt werden kann,
dass die betroffene Person weder gefoltert noch unmenschlich behandelt wird, sodass
eine völkerrechtskonforme Ausschaffung dennoch möglich ist. Zudem werde auch
jeweils geprüft, ob die Person in einen anderen Staat als ihren Herkunftsstaat
weggewiesen werden kann. Gleichzeitig betonte sie, die Schweiz habe in letzter Zeit mit
dem Nachrichtendienstgesetz, den Strafbestimmungen gegen Terrorismus und den
präventiv-polizeilichen Massnahmen ein besseres Instrumentarium erhalten, um «mit
den Personen, die wir in der Schweiz behalten müssen, umgehen zu können».
Momentan handle es sich um fünf Personen, die die Schweiz aufgrund des Non-
Refoulement-Gebots nicht ausschaffen könne, so die Bundesrätin.
Eine Minderheit um SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) wollte die Motion trotzdem nicht
abschreiben. Es könne nicht sein, dass verurteilte Terroristinnen und Terroristen in der
Schweiz blieben, und er sei nicht zufrieden damit, «dass der Bundesrat uns sagt, das
ginge nicht», so Rutz. Es sei «eine Frage des gesunden Menschenverstandes», dass «wir
[...] doch nicht mit unserer Rechtsordnung Leute schützen [können], die diese
Rechtsordnung missbrauchen, um sie zu zerstören». Der Bundesrat müsse «noch
einmal über die Bücher», denn es gebe «Möglichkeiten, wie man dieses Anliegen
umsetzen kann». Einen Vorschlag, wie eine solche Umsetzung aussehen könnte, lieferte
der Minderheitsvertreter dem Ratsplenum jedoch nicht. Seine Ansicht teilten die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
FDP-Vertreterin Jacqueline de Quattro (VD), was in der grossen Kammer aber nicht zu
einer Mehrheit reichte. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2022
KARIN FRICK

1) Swissinfo.ch 28 mai 2019; AZ, 27.2.21; LT, 10.3.21; AZ, 13.3.21
2) APS-Zeitungsanalyse 2022 – Rechtsordnung
3) AB SR, 2019, S. 187 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019
4) AB SR, 2019, S. 190 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019; CdT, LT, NZZ, 20.3.19
5) AB SR, 2019, S. 1106 ff.
6) AB SR, 2020, S. 83 ff.; Medienmitteilung SiK-SR vom 18.2.20; AZ, Blick, CdT, NZZ, 10.3.20
7) AB NR, 2020, S. 1099 ff.; AB NR, 2020, S. 1113 ff.; AB NR, 2020, S. 1122 ff.; Blick, 18.6.20; AZ, CdT, LT, NZZ, 19.6.20; CdT, LT,
TA, 20.6.20; WoZ, 25.6.20
8) AB SR, 2020, S. 676; Bericht der SiK-SR vom 23.6.20
9) BBl 2021 2135; AZ, Blick, CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, TA, TG, 14.6.21
10) AB NR, 2021, S. 1741 f.
11) AB NR, 2022, S. 1661 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 2.9.22

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 8


